
	Übersicht: Ein typischer Ablauf eines BEM-Prozesses

	Nr.
	Schritt
	Verantwortlich

	1
	Monatliche Analyse der AU-Zahlen und die Kollegen benennen, die nach § 167 Abs. 2 SGV IX für ein BEM infrage kommen. Auswertung an Personalrat schicken
	Personalabteilung bzw. Dienstherr

	2
	Informationsschreiben samt aller Anlagen (Aufklärung, Datenschutz …) an betroffene Kollegen versenden. Als Personalrat erhalten Sie eine Kopie.
	Personalabteilung bzw. Dienstherr

	3
	Bei Zusage: Schritt 4. Bei Absage: Schritt 7
	Kollege

	4
	Erstgespräch mit dem Kollegen und dem BEM-Team (Ansprechperson, Dienstherr und Personalrat – nur wenn der Kollege Ihre Teilnahme nicht abgelehnt hat). In diesem Gespräch werden nochmals alle Informationen zum Ablauf und Ziel des BEMs besprochen. Die Kollegen werden über die Verwendung ihrer Daten aufgeklärt. 
	Ansprechperson für den BEM-Fall

	5
	Folgetermine: 2- bis 4-wöchig Treffen mit den Kollegen, dem BEM-Team und ggf. externen Ansprechpartnern. Protokolle werden an alle Beteiligten, auch an die Kollegen versendet. Dauer der Gespräche 30–60 min. Suche nach Lösungsansätzen und Umsetzung von Maßnahmen
	BEM-Team/ Kollege

	6
	BEM-Abschluss: Abschlussgespräch samt Evaluation über den BEM-Prozess. Ein BEM gilt als abgeschlossen, wenn die Arbeitsunfähigkeit unter die 6-wöchige Grenze gesunken ist, das BEM-Team gemeinsam das Ende feststellt oder es trotz aller Bemühungen nicht zu einer Wiedereingliederung kommt und das Beschäftigungsverhältnis endet.
	BEM-Team/ Kollege

	7
	Ende des BEMs – Dokumentation
	BEM-Team 



